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Sehr geehrter Herr Präsident! 

 

Auf die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2193/J vom 2. November 2018 der 

Abgeordneten Mag. Bruno Rossmann, Kolleginnen und Kollegen beehre ich mich Folgendes 

mitzuteilen: 

Zu 1. und 2.: 

Die folgenden Tabellen wurden von Statistik Austria erstellt. In Tabelle 1 sind Einnahmen und 

Ausgaben staatlicher Einheiten von/an nicht staatliche(n) Einheiten erfasst, d.h. von/an 

Banken, bevor diese dem Sektor Staat zugerechnet wurden. Es werden nur jene Positionen 

angezeigt, die Werte enthalten. Die Werte mit negativen Vorzeichen in Tabelle 2 reflektieren 

die Rückzahlung von Partizipationskapital an den Bund. 
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Zu 3. und 4.: 

Die gestellten Fragen betreffend den Abbau der Verbindlichkeiten der Abbaugesellschaften 

HETA, KA Finanz und immigon, die daraus erwarteten Erlöse im Vergleich zur ursprünglichen 

Planung und die Beeinflussung von Planwerten können vom Bundesministerium für Finanzen 

nicht beantwortet werden, da diese nicht von dem in Art. 52 Abs. 2 B-VG in Verbindung mit 

§ 90 GOG 1975 determinierten parlamentarischen Interpellationsrecht erfasst sind. In Bezug 

auf selbstständige juristische Personen wie die oben genannten Abbaugesellschaften 

beschränkt sich das parlamentarische Interpellationsrecht auf die Rechte des Bundes als 

Eigentümer der jeweiligen Gesellschaft (im Besonderen durch Wahrnehmung seiner 

Anteilsrechte in der Hauptversammlung) und die Ingerenzmöglichkeiten seiner Organe, 

jedoch beispielsweise nicht auf Gegenstände der Tätigkeit der Organe der juristischen Person 

oder der Geschäftsgebarung der juristischen Person. Darüber hinaus können vom 

Bundesministerium für Finanzen Fragen im Rahmen des parlamentarischen 

Interpellationsrechtes nur beantwortet werden, sofern und soweit nicht wirtschaftliche oder 

rechtliche Interessen einer juristischen Person oder Dritter entgegenstehen. 

Zu 5.: 

Der Abbau der HETA und der immigon ist bereits weit vorangeschritten. Aus den 

Jahresfinanzberichten der Abbaugesellschaften (UGB) ist zu entnehmen, dass die HETA bei 

einer Bilanzsumme von 6,4 Mrd. Euro zum Jahresultimo 2017 einen Kassenbestand von 

5,0 Mrd. Euro hielt, während bei der immigon 1,1 Mrd. Euro der gesamten Aktiva von 

1,4 Mrd. Euro auf Kassenbestände entfielen. Der Abbau der KA Finanz ist bis Ende 2026 

vorgesehen, Planabweichungen – sowohl positiv als auch negativ – sind bei einem 8-Jahres-

Horizont nicht auszuschließen. 
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Zu 6. und 7.: 

Das Bundesministerium für Finanzen stellt keine Schätzungen für kumulierte Kosten gemäß 

ESVG und für Auswirkungen auf den öffentlichen Schuldenstand nach Ende des 

Portfolioabbaus an. Die kumulierten Kosten gemäß ESVG und Auswirkungen auf den 

öffentlichen Schuldenstand können seriöserweise erst nach Ende des Portfolioabbaus der 

Abbaugesellschaften beziffert werden. 

 

Der Bundesminister: 

Hartwig Löger 

Elektronisch gefertigt 
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